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A. Kirchliche· Gesetze, Verordnungen und 
Verfü~ungen 

Nr.1) Beschluss der Synode des Bundes 
der Ev.Kirchen in der DDR zur Frage: 
Die Gemeinden und der Bund 
vom 2.8. September 1976 

.Die Synode danklt den Gremien des Bundes für alle Ini
tiativen im Blick auf InfOrmation und Arbeitshilfen für 
die Gemeinden. Zur Weiterentwicklung dieser Ansätze 
beschließt gie Synode folgendes: 

1. Damit eine schnellere Information der Gemeinden 
bei aktuellen Anlässen erreicht wird, werden die Kon
ferenz .der Evangelischen Kirchenleitungen und das Se
kretariat des Bundes gebeten, Ansätze zu solcher Infor
mationstätigkeit (Schnellinformation) in geeigneter 
Form weiterzuentwickeln. 

2. Damit die Gemeinden besser an der Sacharbeit des 
Bundes, besonders in den Fragen, die Zeugnis und 
Dienst. der Gemeincj.e betreffen, beteiligt .werden, sollen 
die Organe des Bundes dafür Sorge tragen, 

daß Anfragen aus den Gemeinden in der Sacharbeit 
des Bundes aufgenommen· werden, 
daß die Gemeinden in geeigneter Weise über Vor
haben urid Planung informiert und gegebenfalls an 
der Meinungsbildung (z.B. Fragen der Lebensord
nung) beteiligt werden. 

Dabei sollten die Organe des Bundes die Möglichkeit 
erhalten, Impulse für wichtige Diskussionen in die Ge~ 
meinden zu geben. Die Gliedkirchen sollten ihrerseits 
ihre Aufgabe darin sehen, solche Impulse zu verstär
ken. 
Die· Gemeinden werden ermutigt, ihre Anfragen an 
Stellungnahmen und Ausarbeitungen des Bundes aus
zusprechen und weiterzugeben. 

3. Um den persönlichen Kontakt und Austausch inner
halb der Kirchen und Gemeinden des Bundes zu för7 
dern, werden die Gemeinden gebeten, 'den unmittel
baren Austausch mit Gemeinden in anderen Gliedkir
chen zu suchen und zu intensivieren. 
Die Synodalen der Bundessynode werden aufgefordei·t1 

über die Sacharbeit des Bundes, besonders auch übei; 
·die Tagungen der Synode in ihren Bereiclien persön
lich zu berichten. 
Die Konferenz der Kirchenleitungen wird gebeten, die 
Bundesbesuchswochen weiterzuführen und auszubauen. 

4. Um den Gemeinden bei der Bezeugung des Evange
liums in der Situation zu helfen, weqcten die Kommis
sionen, Ausschüsse und die ·Theologische Studienabtei
lung gebeten, weiterhin dringend gewünschte Arbeits
hilfen für die Gemeinde anzubieten. Dabei .sollte auf 
verständliche Sprache und Nähe zur Praxis der Ge
meindearbeit geachtet werden. 

Zum Beispiel · 
·~ zu Fragen der Existenz des Christen in der .soziali

stischen Gesells~aft, 
zu Fragen der Lebensordnung der Gemeinde (z. B. 
Bedingungen und Voraussetzungen der kirchlichen 
Handlungen), 
für regionale Veranstaltungen (Gemeindeseminare, 
Rüstzeiten, Familientage u. a.) 

.Züssow,_ den 28. September 1976 

Der Präses der Synode 
des Bundes der Evangelischen Kirchen 'der DDR 

Schröder 

Nr.2) ß55chluss der Konferenz 
der Ev. Kirchenleitungen in der DDR über 
das Konfessionskundliche Arbeits- und 
Forschungswerk (Ev. Bund) vom 11. Januar 1976 

Das Konfessionskundliche Arbeits- und Foq;chungs-
. werk (Ev. Bund) wird als Werkl des Bundes der Evan~ 

gelischen Kirchen in der DDR gemäß Artikel 4 Absatz 
3 der Ordnung des Bundes der Evangelischen Kirchen 
in der DDR anerkannt und die von, der Zentralen Ar
beitsleitung am 5. Februar 1974 beschlossene Ordnung 
des Konfessionskundlichen. Arbeits- und Forschungs
werkes (Ev. Bund) bestätigt. · 

Anlage 

Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen 
in der DDR 
Der Vorsitzende 
D. Sc h ö n h er r 

Ordnung des Konfessionskundlichen Arbeits
und Forschungswerkes (Ev. Bund) 
vom 5. Februar ·1974 

§ 1 
(1) Das Konfessionskundliche Arbei.ts- und Forschungs
werk· ist eip. vom Bund der Evangelischen Kirchen in 
der Deutschen Demokratischen Republik gemäß Artikel 
4 (3) seiner Ordnung anerkanntes Werk, das -seine Tä
tigkeit durch seine selbständigen Arbeitsgruppen in 
den Gliedkirchen ausübt. 
(2) Für die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen und 

·die Verflechtung ihrer Tätigkeit mit den zentralen Auf
gaben des Werkes gilt die Vereinbarung über Koordi
nierung der Arbeit und' über die 'Bildung einer Zen
tralen Arbeitsleitung vom 28. Ok<tober 1964. 
(3) Das Konfessionskundliche Arbeits -und Forschungs

. werk ist Träger der konfessionskundlichen Forschungs
und Gemeindearbeit auf ökumenischer Grundlage. Es 

·vermittelt Ergebnisse der wis.senschaftlichen Forschungs7 
arbeit auf dem Gebiet der Konfessionskunde (römisch
katholische Kirche und Theologie sowie andere christ
liche und nichtchristliche Glaubensgemein~chaften), im 
Zusammenhang mit den religiösen und geistigen Äuße
rungen der Zeit in wissenschaftlichen Seminaren, Ar
beitskreisen, auf Konventen kirchlicher Mitarbeiter, bei 
Gemeindeveranstaltungen und durch Veröffentlichungen. 

· .Die gesamte Arbeit dient dem Ziel, die evangelischen 
Christen zur verantwortlichen Selbstbesinnung zu rufen, 

§ 2 
Organ des Konfessionskundlichen Arbeits- und E'or
schungswerkes ist die Zentrale Arbeitsleitung: 

§ 3 
(1) Das Konfessionskundliche .Arbeits.- und Forschungs
werk wird durch die Zentrale Arbeitsleitung des·wer
kles vertreten. 
(2) Der Vorsitzende der Zentralen Arbeitsleitung ver
tritt das Konfessionsli;undliche Arbeits- und Forschungs
werk na.ch ·außen, Er kann· Rechtshandlungen vorneh
men, soweit zweckbestimmte Mittel des Haushaltspla
nes zur Verfügung stehen, die zur Durchführung der 
dem Konfessionskundlichen Arbeits- und Forschungs
werk o.bliegenden Aufgaben die.nen. 
Urkunden, welche das Werk Dritten gegenüber ver
pflichten sollen, sind durch den Vorsitzenden der Zen
tralen Arbeitsleitung und durch den Hauptgeschäfts
~ührer oder deren Vertrter unter. Beidrückung des Sie
gels zu utnerzeichnen. 
(3) Das Vermögen des Konfessim:iskundlichen Arbeits
und Forschungswerkes ist Sondervermögen des. Bundes 
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der Evangelischen Kirchen der DDR, das nur zur Er
füllung der in § 1 Abs. (3) aufgeführten kirchlichen Auf
gaben verwendet werden darf. 
(4) Das Konfessionskundliche Arbeits- und Forschungs,
werk legt dem Bund der Evangelischen Kirchen in der 
DDR vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres den Haus
haltsplan .seiner zentralen Dienststelle vor. Nach Ab
schluß des Haushaltsjahres ist dem Bund der Evange
lischen Kirchen in der DDR über Einnahmen und Aus
gaben Rechnung zu legen. Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 
(5) Dienstverträge mit Mitarbeitern des Konfessions
kll\ndlichen. Arbeits- und Forschungswerkes bedürfen 
der Zustimmung -des Bundes der Evangelischen Kir~ 
chen in der DDR. 
(6) Dem Bund wird jährlich ein Arbeitsbericht erstattet. 

§4 
Die Zentrale Arbeitsleitung besteht aus: 
a) den Vorsitzenden und Landesgeschäftsführern der 

gliedkirchlichen Arbeitsleitung oder deren Stellver
tretern 

b) dem Hauptgeschäftsführer 
c) dem· Referenten für Konfessionskunde der Theologi

schen Studienabteilung, zulgeich theoLReferent der 
Zentralen Arbeitsleitung 

d) bis zu drei durch die Zentrale Arbeitsleitung hinzu
berufenen, durch fachliche Eignung ausgewiesenen 
Persönlichkeiten 

e) dem Vertreter des Bundes. 
§ 5 

(1) Die Zentrale Arbeitsleitung des Konfessionskundli
chen Arbeits -und Forschungswerkes wählt aus ihrer 
Mitte.auf die Dauer von 6 Jahren den Vorsitzenden und 
l'leinen Stellvertreter. Dle Wahl des Vorsitzenden be
darf der Bestätigung durch den Vorstand der Konfe
renz der Evangelischen Kirchenleitungen. Die Wieder-

„wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters ist zu
lässig. 
(2) Während der Wahlperiode kann die Zentrale Ar
beitsleitung mit Zweidrittelmehrheit der Erschienenen 
den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter abberufen. 
Die Abberufung des Vorsitzenden bedarf der Bestäti
gung durch den Vorstand des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR. 
(3) Die Zentrale Arbeitsleitung gibt sich eine Geschäfts
ordnung. Ihre Sitzungen werden vom Vorsitzenden ein
berufen und finden im allgemeinen zweimal jährlicn 
statt. Außerordentliche Sitzungen müssen vcim Vorsit
zenden bei Vorliegen dringlicher Grüride oder auf An
trag von mindestens drei Mitgliedern der Zentralen Ar
beitsleitung einberufen werden. 
(4) Die Sitzung der Zentralen Arbeitsleitung ist be
schlußfähig, wenn mindestens die HäJfte der IVIitglieder 
anwesend ist. 

§ 6 
(1) Der Hauptgeschäftsführer 'wird von der. Zentralen 
Arbeitsleitung berufen. Er i11t der -Zentralen Arbeits
leitung für den Ablauf der Gesamtarbeit verantwort
lich. Ihm obliegt insbesondere die Durchführung der. 
Beschlüsse der Zentralen Arbeitsleitung und die Wahr
nehmung der Aufgaben von Arbeitsplanung, Organisa
tion und Verwaltung. 
(2) Die Zentrale Arbeitsleitung erläßt für den Haupt
geschäftsführer eine r;>ienstanweisung. 

§ 7 
(1) Die Zentrale Arbeitsleitung beruft einen theologi
schen Referenten, dessen Aufgaben der wissenschaftli-

chen Erforschung und Verarbeitung der kontroverstheo
logischen und konfessionskundlichen Probleme dienen. 
Er nimmt sie in enger und kontinuierlicher Zusammen
arbeit mit der Theologischen· Studienabteilung des Bun
des der Evangelischen Kirchen in. der DDR wahr. 
(2) Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Bund 
der Evangelischen Kirchen in der DDR und der Zen
tralen Arbeitsleitung vom 26. April 1974 über enge Zu
sammenarbeit und Koordinierung der beiderseitigen 
Aufgabengebiete soll der theologische Referent gleich 
in das Amt des Referenten für Konfessionskunde der 
Theologischen Stwiienabteilung des Bundes der Evan
gelischen Kirchen in de.r DDR berufen werden. 
(3) Zur wissenschaftlichen Beratung des Konfessions
kundlichen Arbeits- und Forschungswerkes und seines 
theologischen Referenten wird von der Zentralen Ar
beitsleitung ein Wissenschaftlicher Beirat berufen, der 
aus bis zu 10 wissenschaftlich qualifizierten Theologen 
besteht. Bestimmungen über die Art und die Einberu
fung des Wissenschaftlichen Beirates trifft der· theolo
gische Referent im Einvernehmen mit der Zentralen 
Arbeitsleitung. 

§ 8 
(1) Änderungen dieser Ordnung bedürfen der Zwei
drittelmehrheit der Zentralen Arbeitsleitung und der 
Zustimmung des Vorstandes der Konferenz der Evan
gelischen Kirchenleitungen. 
(2) Die Einstellung der Arbeit und die Auflösung des 
Werkes bedürfen de!" Zustimmung einer Zweidrittel
mehrh~it aller Mitlgieder der Zentralen Arbeitsleitlmg 
und eines vorherigen Einvernehmens mit dem Vorstand 
der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen. 
Sie beschließt auch über die Verwendung des Sonder~ 
vermögens. Diese Beschlüsse bedürfen der endgültigen 
Bestätigung durch den Bund der Evangelischen Kir
chen in der DDR. 

Nr.3) Vereinbarung 
zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landes
lürche Mecklenburgs vertreten 
durch den Oberkirchenrat, 27 Schwerin, Münzstr. 8 
und der Evang·elischen L.andeskirche Greifswalcl 
vertreten durch die Kirchenleitung 

wird nach Anhörung und mit Zustimmung aller Belei
ligten folgendes vereinbart.: 

1. 
Die Kirchengerpeinde Röckwitz mit den Ortschaften 
Röckwitz, Gützkow und Adamshof sowie .die Ortschaf~ 
Fahrenholz aus der Kirchgemeinde Borgfeld, alle Kir
chenkreis Malchin, werden mit der Kirche zu Röck
witz. aus dem Bereich der Evangelisch- Lutherisch·:m 
Landeskirche Mecklenburgs aus- und in den Bereich 

· der. Evangelischen Landeskirche Greifswald eingeglie
dert, und zwar in den Kirchenkreis Altentreptow, Pfarr
sprengel Altenhagen. 

2. 
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 
Die Ein:i:elheiten der Übergabe werden zwischen dem 
Ob~rkirchenrat in Schwerin und dem Evangelischen 
Konsistorium in Greifswald gesondert vereinbart. , 

3. 
Diese Vereinbarung wird mit Wirkung zum 1. Januar 
1977 abgeschlossen. 

Die Evangelische-Lutherische 
Landeskirche Mecklenburgs 

gemäß § 1 des Kirchengesetzes vom 24. 10. 1976 über 
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die Übergabe von Röckwitz mit Gützkow und Adams
hof sowie von Fahrenhoiz an die Evangelische Landes
kirche Greifswald. 

Schwerin, den 28. Oktober 1976 
(Siegel) Der Oberkirchenrat 

Schill 
Präsident 

Greifswald, den 29.10. 1976 

(Siegel) 

Die Evangelische Landeskirche 
Greifswald 
Gienke 
Bischof 

Beschluss der Landessynode vom 5 .. 11.1976: 
„Die Landessynode bestätigt gern. Artikel 107 der Kir
chenordnung die mit dem Oberkirchenrat der Ev.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs abgeschlossene Vereinba
rung über die Umgliederung der Kirchengemeinde Röck
witz .mit Gützkow und Adamshof sowie der Ortschaft 
Fahrenholz aus der Ev.-Luth. Landeskirche Meckleh
burgs in die Evangelische Landeskirche Greifswald vom 
28./29. 10. 1976." 

(L.S.) 
Affeld 
Präses 

Nr.4) Ur,k.unde über die Veränderung im Pfarrsprengel 
Altenhagen, Kirchenkreis Altentreptow 

Auf Grund des Artikels 7 Abs. 2-der Kirchenordnung 
vom 2. Juni 1950 wird nach Anhörung der Beteiligten 
folgendes bestimmt: 

§ 1 
Die aus.der Kirchengemeinde Borgfeld der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs in den Pfarr
sprengel Altenhagen, Kirchenkreis Altentreptow, ein
gegliederte Ortschaft Fahrenholz wird in die Kirchen
gemeinde Altenhagen, Kirchenkreis Altentreptow, ein
gegliedert. 

§ 2 

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1977 in 
Kraft. 

Greifswald, den 16. Dezember 1976 

LS 
Evangelisches Konsistorium 
Dr. Plath 
Oberkonsistorialrat 

F 10901 KKrs. Altentreptow - 8/76 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und 
Verordnungen 

Nr.5) Dritte Durchführungsbestimmung 1 zur Verord
nung über die Verlängerung des Wochenurlaubs 
und die Verbesserung von Leistungen bei Mutter
schaft vom 1. Oktober 1976 

(GB! DDR 1 Nr. 41 S. 488 - vergleiche Amtsblatt 
1976 Nr. 6-7 S. 73) 

Auf Grund des § 7 der Verordnung vom 27. Mai 1976 
über die Verlängerung des Wochenurlaubs und die Ver
besserung von Leistungen bei Mutterschaft (GB! 1 Nr. 
19 S. 269). wird im Einvernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatlichen Organe und in Über
einstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt: 
Zu§ 3 der Verordnung: 

1 2. DB vom 14. Juli 1976 (GB!. I Nr. 27 s. 369) 

§ 1 

(1) Mütter, die nach Ablauf des Wochenurlaubs für das 
zweite und jedes weitere geborene Kind zur häuslichen 
Pflege des zuletzt geborenen Kindes von der Arbeit 
freigestellt sind und Mütterunterstützungen erhalten, 
könneD, entsprechend ihrem Wunsch, während des Be
zuges der Mütterunterstützung in ihrem Betrieb bzw. 
ihrer sozialistischen Produktionsgenossenschaft stun
den- oder· tageweise AushHfstätigkeiten durchführen, 
wenn ein betriebliches Interesse dafür vorliegt. 

(2) Der Verdienst aus dieser: Aushilfstätigkeit ist für 
die Mütter steuerfrei und unterliegt nicht der Beitrags
pflicht zur Sozialversicherung. 

(3) Die Betriebe und sozialistischen Produkltionsgenos
senschaften haben für die im Arbeitsrechtsverhältnis 
stehenden Mütter auf den für ·diese Aushilfstätigkeiten 
gezahlten V:erdienst eine pauschale Lohnsteuer zu ent
richten. Sie beträgt.10 %, für alle Betriebe und soziali
stischen Produktionsgenossenschaften der Land- und 
Forstwirtschaft (außer Erwerbsgartenbau) 2 %. 
(4) Aus diesen Aushilfstätigkeiten entseht kein Anc 
spruch auf Erholungsurlaub sowie auf Lohnausgleich 
gemäß § 101 des Gesetzbuches der Arbeit der Deut
schen Demokratischen Republik vom 12. April 1961 in 
derNeufassung vom 23. November 1966 (GBl I Nr. 15 
S. 127) 
(5) Der Versicherungsschutz für diese Aushilfstätigkeit 
richtet sich nach den Rechtsvorschriften über den er
weiterten Versicherungsschutz bei Unfällen.2 

§ 2 
(1) Die Mütterschaftsunterstützung wird in voller Höhe 
gezahlt, wenn der aus der Aushilfstätigkeit erzielte mo
natliche Verdienst "die Differenz zwischen der monat
lichen Mutterunterstützung und dem der Berechnung 
der Mütterunterstützung zugrunde liegei:iden Nettover
dienst nicht übersteigt. 
(2) übersteigen der aus der Aushilfstätigkeit erzielte 
monatliche Verdienst und die Mütterunter11tützung zu
sammen den der Berechnung der Mütterunferstützung 
zugrunde liegenden Nettoverdienst, wird der' überstei
gende Betrag im folgenden Monat auf die Mütterunter
stü tzung angerechnet. 

§ 3 
Schlußbestimmung 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Veröf
fentlichung in Kraft. 

Berlin, den 1. Oktober 1976 

Der Staatssekretär für Arbeit und Löhne 
Rademacher 

Nr.6) Anordnung über die Lieferung 
von Elektroenergie, Gas und Wärmeenergie an 

die Bevölkerung 
-ELB-
vom 18. 11. 1976 

Evangelisches Konsistorium 
H 11624 - 2/77 
Greifswald, den 25. Januar 1977 

Nachstehend geben wir die im Gesetzblatt der DDR 
1976 Teil I Nr. 51 Seite 571 ff. veröffentlichte „Anord-

~ zur Zeit gllt die Vet;ordnung vom 11. April 1973 über die Er
weiterung des Versicherungsschutzes bei Unfällen in Aus
übung gesellschaftlicher, ·kultureller oder sportlicher Tätig
loeiten (GB!. I Nr. 22 S. 199). 
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nung über die Lieferung von Elekitroenergie, Gas und 
Wärmeenergie an die Bevölkerung - ELB - vom 18. 11. 
1976 zur Kenntnis. 

Für das Konsistorium 
Krasemann 

Anordnung über die· Lieferung von Elektroenergie, Gas 
und Wärmeenergie an die Bevöllterung - ELB - vom 
18. November 1976 

Auf Grund der §§ 46 und 161 des Zivilgesetzbuches der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 19. Juni 1975 
(GB!. I Nr. 27 S; 465) und des § 37 Abs. 1 der Energie-; 
verordnung vom 9. September 1976 (GEL I Nr. 38 S. 441) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständi
gen zentralen Staatsorgane folgendes angeordnet: 

I. . 

Geltungsbereich 

§ 1 
(1) Diese Anordnung regelt die wechselseitigen Bezie
hungen bei der Lieferung von Energie, Gas und Wär
meenergie (nachfolgend Energie genannt) zwischen den, 
Energieversorgungsbetrieben und den Bürgern. 
(2) Die Anordnung gilt auch für Energielieferverhält
nisse der Energieversorgungsbetriebe mit Abnehmern, 
die weder Bürger sind noch dem Geltungsbereich des 
Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 S. 
107) unterliegen. 
(3) Auf die in dieser Anordnung geregelten Beziehun
gen sind die Energieversorgung mit den dazu.erlasse
nen Durchführungsbestimmungen sowie die Bestim
mungen des Zivilrechts ergänzend anzuwenden. 

II. 
Energieliefervertrag 

§ 2 
Vertragsabschluß 

(1) Der Energieliefervertrag kommt .zustande 
1. durch Zustimmung des Energieversorgungsbetriebes 

zum schriftlichen Anschlußantrag des Abnehmers 
(Bestätigung der Energiebezugsanmeldung); 

2. mit der Aufnahme des ordnungsgemäßen Energie
bezugs durch· den Abnehmer, der eine bisher nicht 
bewohnte Wohnung in einem neuen Gebäude be
zogen hat; 

3. durch Zustimmung des Energieversorgungsbetriebes 
zum schriftlichen Antrag des Abnehmers auf Über
nahme des Betriebs einer bestehendep Abnehmer
anlage. 

(2) Der Anschlußantrag gemäß Abs. 1 Ziff. 1 muß über 
einen Hersteller, dem die dazu erforderliche energie
wirtschaftliche Berechitgung erteilt ist und Cl.er die Aus
führung der Arbeiten übernommen hat, gestellt wer
den. 
C:U Der Übernahmeantrag gemäß Abs. 1 Ziff. 3 muß an
geben ,wann und mit welchen Zählerstand die Über
nahme stattgefunden hat. Wird der Energieverbrauch 
gemäß den Rechtsvorschriften pauschal bestimmt, sind 
in dem Antrag die Ausgangswerte der Pauschalierung 
(Anschlußwert, Personenzahl bzw. Benutzungsstunden) 
anzugeben; Entsprechendes gilt ,wenn mit dem bis
herigen Abnehmer eine solche Verbrauchsermittlung 
vereinbart war. 

§ 3 
Vertragszeit, Vertragsbeendigung 

(1) Der Energieliefervertrag gilt grundsätzlich auf un
.bestimmte Zeit. Er wird beendet 
1. mit der Zustimmung des Energieversorgungsbetrie-

bes zum Übergang des Betriebes der 
lage auf einem anderen Abnehmer; 

2. durch Vereinbarung; 
3. durch Kündigung. 

Abnehmer an-

Die bis zu diesem Zeitpunkt nach dieser Anordnung 
begründeten Zahlungsverpflichtungen bleiben bestehen. 
(2) Als Angebot der Vertragsbeendigung gemäß Abs.1 
Ziff. 1 gilt die Mitteilung an den Energieversorgungs
betrieb, wann und mit welchem' Zählerstand die Über
gabe stattgefunden hat. 
(3) Der Abnehmer kan·n mit einer Frist von einem Mo
Pat kündigen. Der Energieversorgungsbetrieb kamt mit 
einer· Frist von 6 Monaten kündigen, wenn aus volks
wirtschaftlichen Gründen der Betrieb eines öffentlichen 
Gas- oder Wärmeenergieversorgungsnetzes planmäßig 
eingestellt wird. 
(4) Der Energieliefervertrag über zeitlich begrenzte Lie
ferung wird mit dem Eintritt des vereinbarten Termins 
oder Ereignisses beendet. 

§ 4 
(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist verpflichtet, den 
Abnehmer entsprechend den Rechtsvorschriften konti
nuierlich mit Energie zu beliefern. Leistungsort ist die 
Übergabestelle (Endpunkt der Anschlußanlage). 
(2) Elekltroenergie i&t in der vereinbarten Stromart und· 
Spannung zu liefern. Als vereinbart gelten die Nenn
größen, mit . denen das Versorgungsnetz bei Anschiuß 
der Abnehmeranlage betrieben wird. Der Energiever
sorgungsbetrieb hat seine Anlagen so zu betreiben, daß 
die Nennfrequenz 50 Hz mit der Toleranz ± 1 % und 
die Nennspannung mit der Toleranz ± 5% eingehalten 
werden. 
(3) Gas ist in der vereinbarten Gasart und Druckstufe 
zu liefern. Als vereinbart gelten die Nenngrößen, mit 
denen das Versorgungsnetz bei Anschluß der Abneh
meranlage betrieben wird. Der Energieversorgungsbe
trieb hat seine Anlagen so zu betreiben, daß der stati
sche Druck (des strömenden Gases) am Endpu.nkt der 
Anschlußanlage (bezogen auf unmittelbare Niederdruck-
versorgung) mit 600 ... 1 500 Pa (60 ... 150 mm WS) 
bei Stadtgas und 1 700 ... 2 300 Pa (170 ... 230 mm WS) 
bei Erdgas eingehalten wird, ausgenommen kurzzeitige 
Abweichungen zum Ein- und. Ausschalten der Gas
straßenbeleuchtung. Für die GUtewerte gelten staatliche 
Standards. 
(4) Wärmeenergie ist mit Wärmeträgern des vereinbar
ten Zustands zu liefern. Als vereinbart gelten grund
sätzlich die Nenngrößen, mit denen das Versorgungs
system bei Anschluß der Abnehmeranlage betrieben 
wird. Wird die Wärmeenergie als Dampf geliefert, ist 
das Kondensat kontinuierlich zurückliefern; nicht 
güterechtes Kondensat kann zurückgewiesen werden 
und gilt als nicht zurückgeliefert. Wird die Wärmeener
gie als Heißwasser oder Warmwasser geliefert, ist der 
Wärmeinhalt. so auszunutzen, daß unter Berücksichti
gung der Außenlufttemperatur die vereinbarte Diffe
renz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur einge
ha.lten wird. Der Wärmeträger darf dem Versorgungs
rietz nur, wenn das mit dem Energieversorgungsbetrieb 
vereinbart ist, unmittelbar entnommen werden. Für .die 
Gütewerte der Wärmeträger und des Kondensats gelten 
staatliche Standards. 

§ 5 
Wärmeenergielieferungen für Raumheizung 

Die Wärmeenergie für Raumheizung fst in Abhängig
keit von den örtlichen meterorologischen Bedingungen 
zu liefern. 
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Anschlußanlage 
§ 6 

(1) Die Anschlußanlage ist vom Energieversorgungsbe
triebe entsprechend den Rechtsvorschriften zu errichten, 
zu erweitern, zu ändern, z{i betreiben und instand zu 
halten. 
(2) Zur Anschlußanlage gehören, µngeachtet der Über
gabestelle, auch die der Verbrauchsermittlung dienen
den Meß- und Zusatzeinrichtungen sowie, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, periphere Geräte, Meßwandler, 
Volumenumwerter, Differenzdruckmesser, Meßgeräte 
für Druck und Temperatur. 
(3) Der Energieversorgungsbetrieb bestimmt, soweit das 
nicht durclt staatliche Standards geschieht, den Einbau
ort, die Art und die Anzahl der Verreclinungsmeßein
riChtungen, bringt sie an und,_ nimmt sie unter Plom
benverschluß. Die Aufwendungen für den Einbau, so
weit das nicht zur Wartung notwendig ist, das Aus
wechseln hat der Abnehmer zu tragen. Sie betragen 
beim Einbau einer Meßeinrichtung für Elektroenergie 
ohne Wandler oder für qas bis Nennbelastung 6m3/h 
5 M; sie wel'den beim Einbau größerer oder anderer 
Meß- und Zusatzeinrichtungen in der tatsächlich ent
stehenden Höhe berechnet. 
(4) Der An_schluß der Abnehmeranlage oder die Erwei
terung der Ansch!ußanlage muß beim Energieversor
gungsbetrieb spätestens 2 Jahre vor der Inbetriebnah
me der Anlage bzw. der zusätzlichen Energieanwen
dungsanlagen beantragt werden. Hat der Abnehmer in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften die An
schlußanlage errichtet oder erweitert, ist die Anlage 
mit der Inbetriebnahme dem · Energieversorgungsbe
trieb für die Dauer des Energieliefervertrages unent
geltlich zu überlassen und von diesem unentgeltlich in-
stancl zu halten. ' 
(5) Die Anschlußanlage, die der zeitlich begrenzten Lie
ferung dient, hat der Abnehmer auf· seine Kosten: zu 
errichten, zu erweitern, zu ändern, zu betreiben, in
stand zu halten und zu beseitigen. 
(6) Eine An:schlußanlage, die länger als ein Jahr nicht 
benutzt wurde, kann der Energieversorgungsbetrieb 
nach Abstimmung mit dem Abnehmer vom öffentlichen 
Versorgungsnetz ab'trennen. 

§ 7 
(1) Der Abnehmer ist verpflichtet, 

1. in seinem Bereich die Anschlußanlage vor Schäden 
zu schützen und auf schriftliches Verlangen des Ener7 
gieversorgungsbetriebes die Verrechnungsmeßein
richtungen unter Verschluß zu nehmen; 

2. dem Energieversorgungsbetrieb unverzüglich nach 
Kenntnis Schäden und Fehler an Verrechnungsmeß
einrichtungen bzw. das Abhandenkommen derselben 
und das Abschmelzen von Spannungswandlersiche
rungen, die Undichtheiten an Wärmeenergieanlagen, 
das Fehlen von Plomben an plombierten Anlagetei
len sowie Störungen und Beschädigungen an der An
schlußanlage durch Dritte anzuzeigen; 

3. dem Beauftragten des Energieversorgungsbetriebes 
die Anschlußanlage und die Abnehmeranlage wäh-' 
rend der Tageszeit, bei schwerwiegenden Störungen 
der öffentlichen Energieversorgung erforderlichen
faIIs jederzeit, zu Instandhaltungsarbeiten, Messun
gen und anderen KontroIIen zugänglich zu machen. 

(2 Verletzt der Abnehmer die Pflicht gemäß Abs .. 1 und 
ist er dafür verantwortlich ,hat er den daraus entste
henden Schaden zu. tragen,' Der Mindestbetrag ist 5 M. 

§ 8 
Abnehmeranlage 

(1) Der Abnehmer hat ·seine Anlage entsprechend den 
Rechtsvorschriften zu errichten, z~ erweitern, zu ändern, 
zu betreiben und instand zu halten ,Verluste, die beim 
Betrieb seiner Anlage entstehen (~. B. durch Erdschluß, 
Isolationsfehler, Undichtheiten u. a.), gehen zu Lasten 
des Abnehmers. 

(2) Zur Abnehmeranlage gehören auch, ungeachtet der 
Übergabestelle, 

1. bei Eletroenergie Befestigungsmöglichkeiten fü:r Ver
rechnungsmeßeinrichtUngen und periphere Geräte 
in notwendiger Größe und Anzahl, Meß-, Impuls
übertragungs- und Steuerleitungen, Geräteschalt
uhren; 

2. bei Gas die äußere Umgehungsleitung der Regleran~ 
Jage, Meßleitungen, Vorrichtungen zur Mengenbe
grenzung; 

3. bei Wärmeenergie Wärmeübertrager, J.y.Iischstationen, 
Reduzier- und Sicherheitseinrichtungen, Kondensat
behälter und -pumpen, Geräte zur Einregelurig der 
Höchstleistung und Vorrichtungen zur Mengenbe
grenzung. 

(3) Der Abnehmer hat seine Anlage so einzurichten, 
zu betreiben und instand zu halten, daß die öffentliche 
Energieversorgung durch sie weder gestört noch behin
dert werden kann. Er hat entsprechend den Verhältnis
sen des.öffentlichen Versorgungsnetzes und seiner An
lage Schutzeinrichtugnen (z.B. Überstrom-Zeit-Relais, 
Unterspannungsschutz, GasmangelsiCherung u.a.) einzu
bauen; ihre EinsteIIung bedarf der schriftlichen Ein
willigung des Energieversorgungsbetriebes. 

(4) Die Abnehmeranlage muß ständig in technisch siche
rem Zustand sein, erforderlichenfalls ist sie sicherheits
technisch oder in anderer Weise zu verbessern, Sie ist 
im Störungsfall unverzüglich instand zu setzen und 
mindestens alle 15 Jahre von einem Betrieb oder einer 
Person, dem bzw. der die dazu erforderliche energie
wirtschaftliche Berechtigung erteilt oder die als Sach
verständiger zugelassen ist, technisch durchsehen zu 
Jassen. Rechtsvors_chriften, die einen kürzeren Turnus 
bestimmen, bleiben unberührt. 

(5) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, die Ab
nehmerstelle vor der Inbetriebnahme und in angemes
senen Zeitabständen erneut zu prüfen. Er hat dem Ab- · 
nehmer eine Ausfertigung des Prüfberichts zu überge
ben. Der Abnehmer hat .die notwendigen Aufwendun
gen zu ersetzen und die bei der Prüfung festgesteIIten 
Mängel inn~rhalb der. angemessen festzulegenden Frist· 
zu beseitigen; die. Vorschriften der technischen An
schlußbedingungen bleiben unberührt. Der Aufwen
dunsersatz für die· Erstprüfung beträgt 3 M. 

(6) Muß für Arbeiten an _der Abnehmeranlage oder in 
ihrer Nähe die öffentliche Versorgungsanlage abge
schaltet werden ist das beim Energieversorgungsbe
trieb rechtzeitig' zu beantragen und sind die Pflichten 
gemäß § 9 .l}bs. 2 ansteIIe des Energleversorgupgsbe
triebes zU: erfüIIen. Der Abnehmer hat den Aufwand 
für die Ab- urid Wiedereinschaltung und den Schaden 
zu ersetzen, der bei NichterfüIIung der Pflichten ent
steht. An Mischstationen und im Primärklreis der Wär
rneenergiefortleitung zwischen dem Endpunkt der An
schlußanlage und dem Wärmeübertrager darf nur mit 
EinwiIIigung des Energieversorgungsbetriebes gearbei-< 
tet werden, 
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§ 9 
Liefereinschränkung und -unterbrechung 

(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, die 
Energielieferung einz·uschränken oder zu unterbrechen, 
wenn 
1. planmäßige Arbeiten in den öffentlichen Versor

gungsanlagen ausgeführt werden -müssen; 

2. die öffentlichen Versorgungsanlagen zeitweilig außer 
Betrieb gesetzt . werden müssen, um Unfälle oder 
Si;häden größeren Ausmaßes zu vermeiden oder um 
Störungen in diesen Anlagen zu beheben; 

3. das zuständige operative Leitungsorgan das ange-
wiesen hat. 

(2) Bei planmäßigen Arbeiten hat der Enregieversor
gungsbetrieb den Beginn und die voraussichtliche Dauer 
der Liefereinschränkung bzw. -unterbrechung recht
zeitig, mindestens 3 Tage vor dein Beginn, öffentlich 
·oder in sonst geeigneter Weise bekanntzugeben. Wäh
.rend der so bestimmten Zeit ruht die Lieferpflicht. 
(3) Die 'Wärmeenergielieferung darf während der Heiz~ 
periode für planmäßige Arbeiten nur insoweit, als sie· 
dem Anschluß neuer Abnehmer oder der erforderlichen 
Erweiterung der Anschlü.sse vorhandener Abnehmer 
dienen, eingeschränkt oder unterbrochen werden. 
(4) Bei Liefereinschränkung 'oder -unterbrechung gemäß 
.Abs. 1 Ziff. 2 soll der- Energieversorgungsbetrieb die 
voraussichtliehe Dauer öffentlich oder in sonst geeig
neter Weise bekanntgeben, wenn das den Umständen 
nach möglich und angemessen ist. 
(5) Der Abnehmer hat die Weisungen des Energiever
sorgungsbetriebes zur Sicheryng und Betriebsweise 
seiner Anlage während der Liefereinschränkung oder 
-unterbrechung und unmittelbar nach ihrer Beendigung 
zu befolgen. 

Umstellung des öffentlichen Versorgungsnetz.es 
§ 10 

(1) _Der Energieversorgungsbetrieb is't berechtigt, das 
öffentliche Versorgungsnetz umzustellen, wenn er da
durc.'1 seine Versorgungspflicht besser erfüllen kann. 
(2) Umstellungen i~ Sinne des Abs. 1 sind 

1. be_i Elektroenergie Änderung der Stromart, der 
Nennspannung, der Schutzmaßnahmen, der Kurz
schlußleistung, der Zuführungsleistungeri.; 

2. bei Gas Änderung der Gasart, des Nenndrucks, der 
Schutzmaßnahmen, der Zuführungslei tungen; 
3 .. bei Wärmeenergie Anwendung eines anderen Wär

meträgers oder Änderung seines planmäßigen Be
triebszustands (Druck, Temperatur), Änderung der 
Zuführungslei tungen. 

(3) Die Umstellung ist dem Abnehmer mindestens 1 
Jahr vorher schriftlich anzukündigen. Der genaue Zeit
punkt ist spätestens 1 Monat vor dem Beginn der Um
stellungsarbeiten schriftlich bekanntzugeben. Der Ener
gieversorgungsbetrieb darf mit kürzeren Fristen um-· 
stellen, wenn· .dafür dringende volkswirtschaftliche 
Gründe vorliegen. 
(4) Umstellungsbedingte Änderungen an ortsfesten An
lagen zur Fortleitung (Installationsanlagen) und von' 
Analgen zur Anwendung des betreffenden Energieträ
gers sind vom Abnehmer zu veranlassen und während 
des :qJ.it dem Energieversorgungsbetrieb vereinbarten 
Zeitraums durchzuführen, Der Energieversorgungsbe
trieb hat durch Zusammenwirken mit den zuständigen 
örtlichen Staatsorganen und wirtschaftsleitenden Orga
nen zu gewährleisten, daß die Änderungen materiell
technisch, personell und zeitlich vollständig in die Plä-

ne der berechtigten Hersteller eingeordnet sowie die 
erforderlichen Arbeiten koordiniert durchgeführt -wer
den. 

§ 11 
(1) Der Abnehmer hat Anspruch auf Einsatz der für 
die umstellungsbedingten · Änderungen notwendigen 
Aufwendungen. Die durch die Umstellung anfallenden 
Geräte, Materialien u. a .. sind dem Energieversorgungs
betrieb unentgeltlich zur Verwertung zu übergeben. 
(2) Der Abnehmer muß sich auf den Aufwendungser
sa.tz bei teilweiser od.er vollständiger Erneuerung der 
Installationsanlage 50 % der Aufwendungen, jedoch 
100 %, wenn die Erneuerungen infolge des technisch, 
unsicheren Zustands geboten war, als Werterhöhung 
anrechnen lassen. Umstellungsbedingte Leitungsverlän
gerung in der Installationsanlage gilt nicht als Werter
höhung. In Härtefällen kann der Energieversorgung~~ 
betrieb auf die Anrechnung der Werterhöhung verzich
ten . 
(3) Die notwendigen Aufwendungen. umfassen bei Än
derung der Gasart insbesondere die Aufwendungen für 
Auswechseln der Brenner und Zündvorrichtungen, Nach
stellen der Brenner bei Allgasgeräten, Erwerb leistungs
gleicher Austausch-Gasgeräte, soweit die vorhandenen -
noch technisch sicher und betriebsfähig, aber nicht um
stellbar sind, sowie notwendige Durchsichten ·infolge 
der bevorstehenden Umstellung. 
(4) Der Abnehmer hat Anspruch auf Wertausgleich, 
wenn das nicht umstellbare Gasgerät leistungsstärker 
als das erworbene Austausch-Gasgerät ist, eineri höheren 
Zeitwert als dieses hat und dem Energieversorgungs
betrieb unentgeltlich zur Verwertung übergeben wird. 
Erwirbt der Abnehmer als Austausch für das nicht um
stellbafe Gasgerät nach seinem Wunsch ein leistungs
stärkeres, hat er di_e Preisdifferenz zu einem leistungs
gleichen Gasgerät zu tragen. 
(5) Der Abnehmer soll zwischen Umstellungsankündi
gung und -durchführung die. Installationsanlage nicht 
erweitern und keine An:wendungsanlagen erwerben. Der 
Energieyer.sorgungsbetrieb ist zum Einsatz von Umstel
lungsaufwendungen dafür nur verpflichtet, wenn er in 
die Installationsa.rl:ieit oder den Erwerb schriftlich ein
gewilligt hat. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn der Energieliefervertrag wegen Einstellung des 
Betriebs des öffentlichen Versorgungsnetzes. gekündigt 
wird. 

§ 12 
Liefereinstellung 

(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, die 
Energielieferung fristlos zeitweilig einzustellen, wenn 
der Abnehmer 

1. die Pflicht gemäß § 7 Abs. 1 Ziff. 1 oder Ziff. 3 schuld
haft verletzt; 

2. die Pflicht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 derart verletzt, 
daß der Zustand derAnlage gefahrdrohend ist oder 
daß, bei Wärmeenergieanlagen, der Wärmeträger 
entweichen kann; 

3. Konden.sat nicht vereinbarungsgemäß zurückliefert; 

4. in anderer Weise die öffentliche Energieversorgung 
schuldhaft stört oder gefährdet. 

(2) Der Energieversorgungsbetrieb ist weiterhin berech
tigt, die Energielieferung zeitweilig einzustellen, wenn · 
trotz entsprechender Anordnung · 
1. nach Ablauf von 7 Kalendertagen nach Absendung 

der zweiten Mahnung die fällige Zahlung für den 
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Energieverbrauch nicht geleistet wurde, soweit nicht 
Ziff. 2 zutrifft; . 

2. nach Ablaüf von 7 Kalendertagen nach Fälligkieit 
die Zahlung für den Energieverbrauch nicht geleistet 
wurde und der Abnehmer bereits mit Zahlungen für 
den laufenden oder: den vorangegangenen Abrech
nungszeitraum rückständig ist oder schuldhaft rück
ständig war. 

Die Energiefieferung kann auch zeitweilig eingestellt 
werden, wenn ein zuständiges Staatsorgan darum er
sucht. 
(3) Sind die Gründe, die zur Liefereinstellung geführt 
hatten, entfallen und hat der Abnehmer die Geldforde
rungen des ·Energieversorgungsbetriebes befriedigt, i ~t 
·die Energielieferung wieder aufzunehmen. Den genauen 
Termin bestimmt der Energieversorgungsbetrieb nach 
den organisatorisch-technischen Möglichkeiten. 
(4) Unbeschadet weitergehender Ansprüche sind dem 
Energieversorgungsbetrieb die Aufwendungen für die 
Sperrung des Anschlusses und deren Aufhebung, min
destens jedoch jeweils 3 M zu ersetzen. 

§ 13 
Schriftform 

Der Schriftform bedürfen 
L die Einzelheiten des Vertragsverhältnisses, deren 

Vereinbarung in dieser Anordnung gefordert oder 
zugelassen wird ; 

2. die Vertragsaufhebung durch Vereinbarung und die 
Kündigung; 

3. die weiteren Rechtshandlungen, für die das in dieser 
Anordnung gefordert wird. 

III. 
V•fil"brausermittiung und -abrechnung 

Verbrauchsermittlung · 
§ 14 

(1) Der Energieverbrauch ist vom Energieversorgungs
betrieb grundsätzlich durch geeichte Meßeinrichtungen 
zu ermitteln, im Ausnahmefall auf der Grundlage von 
Rechtsvorschriften oder der Vereinbarung mit dem Ab
nehmer als Pauschale zu bestimmen. 
(2) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, mit 
Abnehmern, bei denen besondere Abnahmebedingungen 
bestehen, zu vereinbaren, daß sie den Energieverbrauch 
zu festen Zeiten selbst ablesen .. Die betreffenden Ab
nehmergruppen sind im Einvernehmen mit dem zustän
digen Staatsorgan auszuwählen. 
(3) Der Energieverbrauch ist pauschal zu bestimmen, 
wenn und solange die Verrechnungsmeßeinrichtungen 
des Energieversorgungsbetriebes"versagen. Die Pauscha
le ist aus früheren Verbrauchsmessungen oder aus dem 
Festbetrag der Abschlagzahlung (§ 16 Abs. 2) abzuleiten. 
Die Pauschale des' Wärmeenergieverbrauchs ist auf der 
Grundlage vergleichbarer MessuI).gen des Verbrauchs, 
in Ermangelung dessen nach den Preisbestimmungen, 
nach denen Wärmeenergie beim Fehlen von Verrech
nungsmeßeinrichtungen zu bezahlen ist, zu bestimmen. 
(4) Die .Pauschale gemäß Abs: 3 ist mit dem Abnehmer 
zu vereinbaren, "Yenn die Verbrauchsmessung länger 
als 4 Monate ·ausfällt. 

gibt, daß die Verrechnungsmeßeinrichtung in Ordnung 
ist. 
(3) Ergibt die Befundprüfung, daß die Verrechnungs
meßeinrichtung nicht in Ordnung ist, kann der Ver
brauch fi,ir den laufenden und vorangegarigenen Abrech
nungszeitI'.aum entsprechend § 14 Abs. 3 bestimmt wer
den. 

Verbrauchsabrechnung 
§ 16 

(1) Dem Abnehmer ist über den ermittelten Energie
verbrauch eines festgelegten, grundsätzlich gleichblei
benden Zeitraums (Abrechnungszeitraum) eine Rech
nung zu erteilen. 
(2) Der Energieversorgungsbetrieb darf von Abnehmern 
Abschlagzahlungen (-Festbeträge) fordern, wenn der.Ab
recqnungszeitraum länger als 3 Monate ist. Er bestimmt 
die Höhe der Abschlagzahlungen nach dem durchschnitt
lichen Verbrauch des laufenden Abrechnungszeitraums. 
(3) Der Energieversorgungsbetrieb darf, ungeachtet des 
Abs. 2, einen einmaligen Vorausbetrag fordern, wenn 
der Abrechnungszeitraum länger als ein Monat ist. Die 
Höhe des Vorausbetrages ist nach den Formeln 1 und 2 
(Anlage 2) zu berechnen. Wenn sich der Abrechnungs
zeitraum, der Tarif oder in erheblichem Maße der Ener
giebezug verändert, ist der Voraus.betrag proportional 
umzurechnen und bei der nächsten Sehlußrechnung .zu 
berücksichtigen. Der Vorausbetrag ist bei der Beendi
gung des Energieliefervertrages mit der letzten Rech
nung auszugleichen. 
(4) Soweit die Absätze 5 und 6 nichts anderes pestim
men, gelten für die Erfüllung der fälligen Zahlungsver
pflichtungen aus dem Energieverbrauch die allgemeinen 
Bestimmungen des Zivilreehts. Hat der Energieversor
gungsbetrieb in seinem Versorgungsgebiet Kassierungs
stellen eingerichtet, sind sie während der festgelegten 
Zeiten wahlweiser Leistungsort für Barzahlungen. 
(5) Das Inkasso durch einen Beauftragten des Energie
ver:sorgungsgebietes ist rechtzeitig vorher anzukündigen. 
Die beim Inkasso vorgelegte Rechnung wird sofort fäl-

. !ig und muß an den Beauftragten mit Bargeld oder 
Scheck .bezahlt werden. Der Bürger hat dafür zu sor
gen, daß die Zahlungsverpflichtung auch während sei
ner Abwesenheit termingerecht erfüllt werden kann. 
(6) Der Bürger iSt berechtigt, dem Energieversorgungs
betrieb jederzeit mitzuteilen, daß er ein Kreditinstitut 
ermächtigt hat, die fälligen Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Energieverbrauch zugunsten des Enegrieversor
gungsbetriebes abzubuchen. Das Abbuehungsverfahre:q 
geht dem Inkasso gemäß Abs. 5 vor. 
(7) Der Bürger, der eine bisher nieht bewohnte Woh7 
nu.ng in einem neuen Gebäude bezogen hat, kann den:\ 
Energieversorgungsbetrieb innerhalb einer Woche naeh 
detn Einzug den Zählerstand bei Aufnahme des Ener
giebezugs mitteilen, wenn er mit dem Stand des Zählers 
beim Einbau nicht übereinstimmt. Wird die Mi,tteilung 
des Bürgers vom Rechtsträger bzw. Eigentümer des Ge7 
bäudes bestätigt, wird der so ermittelte Energiever
brauch mit dem Rechtsträger bzw. Eigentümer abge
rechnet; wird die Bestätigung nieht bis zum Ende des 

. § 15 Abrechnungszeitraumes. gegeben, sind der Bürger und 
(1) Der Energieversorgungsbetrieb kann jederzei1t eine der Reehtsträger bzw. Eigentümer dem Energieversor
Befundsprüfung an der Verrechnungsmeßeinrichtung; -.... .. gungsbetrieb für den so ermittelt€n Energieverbrauch 
vornehmen lassen. Er hat sie unverzüglich vornehmeq als Gesamtschuldner verpflichtet. 
zu lassen, wenn das der Abnehmer schriftlich bean- (8) Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung oder 
tragt. die Höhe der Abschlagzahlungen berechtigt niCht, die 
(2) Der .Abnehmer hat die Aufwendungen der von ihm Erfüllung der fälligen Zahlungsverpflichtungen aufzu
beantragten Befundprüfung zu ersetzen, wenn sie er- schieben oder zu verweigern. 
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§ 17 
(1) Hat der Betreiber der Abnehmeranlage gewechselt, 
ohne daß der Vertrag mit dem bisherigen Abnehmer 
beendet und der Vertrag mit dem neuen Abnehmer ab
:geschlossen wurde, sind beide dem Energieversorgungs
. betrieb als Gesamtschuldner. für den Energieverbrauch 
des Abrechnung.szeitraums verpflichtet. 
(2) · Wird der Energieverbrauch gemäß den Rechtsvor
schriften pauschal abgerechnet oder war eine solche Ab
rechnung mit dem bisherigen Abnehmer vereinbart, ist 
der Verbrauchsermittlung bis zur Einigung über das 
Vertragsangebot diese Pauschale zugrunde legen. Hat 
der neue Abnehmer größere Ausgangswerte für die 
Pauschalierung, kann der Energieversorgungsbetrieb in
.soweit die Vorschriften über unberechtigten Energiebe
zug anwenden. 

§. 18 
(1)· Für. jede schriftliche Mahnung bei unpünktlicher 
Zahlung hat der Abnehmer 1 M zu bezahlen. 
(2) Will der' Abnehmer abwenden, daß der mit der 
Spe_rrung Beauftragte des Energieversorgungsbetriebes 
handelt, muß er die rückständigen Zahlungsverpfürn-
1ungen er!'üllen und die zur Vorbereitung der Sperrung 
entstandenen, mindestens 3 M betragenden Aufwendun
gen ersetzen. Der § 16 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

IV. 

Unberechtigter Energiebezug 

§ 19 
(1) Durch. den unberechtigten Energiebezug entsteht ein 
Energielieferverhältnis, das den Bestimmungen dieser 
Anordnung unterliegt. Der Bezieher hat alle Pflichten, 
jedoch nicht die Rechte eines Abnehmers. 
{2) Unberechtigt ist der Energiebezug, wenn 

1. eine Verrechnungsmeßeinrichtung noch nicht ange
bracht ist und keine Ausnahme gemäß § 14 Abs. 1 
vorliegt oder wenn die Verrechnungsmeßeinrichtung 
umgangen, beeinflußt oder unzulässig belastet wird; 

2. 

3. 

4. 

die Zustimmung zum Anschluß der Abnehmeranlage 
an das öffentliche Versorgungsnetz nicht erteilt oder 
die Abnehmeranlage gesperrt ist; 

die Erhöhung des Anschlußwerts oder der Personen
zahl bzw. der Benutzungsstunden bei pauschaler Ver
brauchsermittlung nicht unverzüglich angezeigt wird, 
in Höhe des Mehrverbrauchs gegenüber den ange
meldeten Werten ; 

der Wärmeträger ohne oder entgegen der Verein
barung aus dem Primärklreis e.ntnemmen oder der 
Dampfaustritt aus einem offenen · Kondensatkreis 
nicht unverzüglich angezeigt wird; 

5 . .in anderer Weise ohne oder entgegen der Vereinba
rung mit dem Energieversorgungsbetrieb bezogen 
wird, ausgenommen der Fall, daß bei Übernahme 
des Betriebes der Abnehmeranlage d"urch einen neu
en Abnehmer der Energielief~rvertrag noch nicht zu
stande gekommen ist. 

(3) Wer unberechtigt Energie bezieht, hat dafür den 
zweifachen Tarifpreis zu bezahlen. Darüber hinaus sind 
die Aufwendungen für die Feststellung, Berechnung 
und sonstige Bearbeitung des unberechtigten Energiec 
bezugs sowie der weitere Schaden zu ersetzen, soweit 
sie den einfachen Tarifpreis überschreiten. Die Vor
schriften des Strafgesetzbuches der Deutschen Demo
kratischen Republik in der Neufassung vom 19. Dezem
ber 1!:)74 (GBl. 1975 :Nr. 3, S. 14) über Straftaten ~pgert 
-Oas sozialistische Eigentum bleiben unberührt. 

(4) Dem Abnehmer ist der unberechtigte Energiever
brauch gemäß den Normativen der Anlage 1 zu berech
nen. Kann die Dauer des unberechtigten Energiebezugs 
nicht genau festgestellt werden, ist sie mit 12 Monaten 
anzunehmen . 
(5) Der Abnehmer kann nachweisen, daß der Energie
verbrauch ordnungsgemäß gemessen oder daß bestimm
te, bei der Feststellung angetroffene Anwendungsanla
gen wä~rend des unberechtigten Energiebezugs nicht 
betrieben wurden, nicht vorhanden oder nicht verwen
dungsfähig waren; die Berechnung ist sodann entspre
chend zu· verändern. Geldzahlungen für . Energieliefe
rungen im Zeitraum des unberechtigten Energiebezugs 
sind anzurechnen. 

V. 
Verantwortlichkeit für Schadenzufügung 

§ 20 
Verantwol'tlichkeit des Energievel'sorgungsbetriebes 

(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist für die Nichter
füllung oder nicht gehörige Erfüllung des Energiever
trages verantwortlich. 
(2) Die Verantwortlichkeit des Energieversorgungsbe
triebes ist insbesondere ausgeschlossen, wenn die Nicht
erfüllung oder nicht gehörige Erfüllung . des Energie
vertrages dadurch verursacht wirg, daß 
1. der Verbtauch die mit den Jahresbilanzen, insbeson

dere Staatsplanbilanzen, ausgewiesenen Lieferkapa
zitäten des Versorgungssystems überschreitet; 

2. die öffentlichen Versorgungsnetze überlastet sind, so
weit der Energieversorgungsbetrieb seine Pflicht zur 
Instandhaltung und Rekonstruktion der Versorgungs
netze erfüllt hat. 

§ 21 

Umfang der Schadenersatzpflicht 
des Energieversorgungsbetriebes 

(1) Der Energieversorgungsbetrieb .hat den unmittelba
ren Sachschaden, den· Gesundheitsschaden und Schaden 
infolge Todes eines Bürgers zu ersetzen, den er unter 
rechtswidriger Verletztung der Lieferpflicht _durch Lie
fereinschränkung oder -unterbrechung, Frequenz- oder 
Spannungsabweichungen beiElektroenergie oder Güter
verletzungen bei Gas und Wärmeenergie verursacht. 
(2) Der ,Abnehmer hat, von Preisminderungsansprüchen 
abgesehen, keine anderen als die im Abs. 1 genannten 
.Ansprüche wegen Verletzung der Lieferpflicht. 

Anzeige von Güteverletzung und Schaden 
§ 22 

(1) Güterverletzung, Liefereinschränkung und -untet
brechung sind unverzüglich, spätestens ·innerhalb der 
Ausschltißfrist von 6 Wochen nach Kenntnis von dem 
Ereignis, dem Partner anzuzeigen. 
(2) Die Anzeige muß Ort und Zeit des Ereignisses, Art 
des Schadens µnd, bei Preisminderungsansprüchen, die 
Gebrauchsverminderungsangaben enthalten. 
(3) Preisminderungsansprüche setzen voraus, daß der 
Abnehmer die dafür erforderlichen meßtechnischen 
Einrichtungen hat oder die Güteverletzung sonst un
zweifelhaft feststellbar ist. 

VI. 
Besonderheiten der Energielieferbeziehungen mit 

Abnehmern, die nicht Bürger sind 

§ 23 

Die Bestimmungen d.er §§ 24 bis 26 gelten für Abneh
mer, die nicht Bürger· sind. ' 
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§ 24 
(1)_ Der Energieliefervertrag mit dem Großabnehmer, 
seine Ergänzung und Änderung bedürfen der Schrift
form. Die Ziffern 2 und 3 des § 13 bleiben unberührt. 
(2) Der Antrag des Großabnehmers auf Übernahme des 
Betriebs der bestehenden Abnehmeranlage von einem 
anderen gilt als Aufforderung an den Energieversor
gungsbetrieb zur Abgabe eines Vertragsangebots. 
(3) Großabnehmer ist der Abnehmer, der Elektroener
gie zu einem Großabnehmertarif oder der "über eine An
schlußanlage ~ 6 000 m 3/Monat oder ~ 50 000 m::;a 
Stadtgas oder _>_ 170 Gcal/h oder ~ 3 000 Gcal/a Wär-
meenergie bezieht. 

VII. 
Schlußbestimmungen 

§ 27 

Meltrheit von Bürgern als Abnehmer 
(1) Abnehmer (Betreiber der Abnehmeranlage oder 
eines durch entsprechende Vorrichtungen abgegrenzten 
Teils davon) in Wohnungen und zum persönlichen Ei
gentum gehörel).den Freizeit- und Erholungsbauten so
wie Garagen sind beide Ehegatten. Im Falle der Ehe
scheidung besteht das Vertragsverhältnis rriit demjeni
gen weiter ,der das Mietverhältnis an der Wohnung al
lein fortsetzt oder das Eigentum an dem Freizeit- oder 
Erholungsbau oder der Garage erlangt hat bzw. das 

§ 25 Mietverhältnis daran fortsetzt und damit Betreiber der 
(1) Die Rechtsvorschriften über die Lieferung von Ener- Abnehmeranlage bleibt. 
gie an Abnehmer, die dem Geltungsbereich des Ver- (2) Der Energieliefervertrag zwischen dem Energiever
tragsnetzes unterliegen\ sind entsprechend anzuwen- sorgungsbetrieb und einer Gemeinschaft von Bürgern 
den auf · als Betreiber der zentral angeschlossenen Abnehmeran-
1. Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von_ Notver- lage und Abnehmer ist durch einen Bevollmächtigten 

sorgtingsanlagen; der Gemeinschaft abzuschließen. Der Bevollmächtigte 
2. Parallelbetrieb von Elektroenergieerzeugungsanlagen ist dafür verantwortlich, daß die Geldzahlt1ngen für .den 

mit den öffentlichen Versorgungsanlagen; Energieverbrauch der Gemeinschaft pünktlich geleistet 
3. Einbau Betrieb und Instandhaltung von Einrichtun- werden. 

gen zu~ Überwachung, Steuerung und Regelung der § 28 
Energieanlagen; Verpflichtung des Eigentümers 

4. Begrenzung des Energiebezugs während der Haupt·· der Abnehmer-Gesamtanlage 
belastungszeiten durch Vereinbarung; (1) Dem Energieversorgungsbetrieb sind aus den §§ 7. 

5. Maßnahmei-i. zur Verbesserung des Leistungsfaktors 8, § 10 Abs. 4, § 11 Abs. 5 und § 25 Abs.1 Ziff. 1 sowohl 

cos 'P; der Abnehmer als auch der nicht mit ihm identische 
6. Weiterlieferung von Wärmeenergie an Dritte; .Eigentümer der Abnehmer-Gesamtanlage (Mehrheit von 
7. Qualitätssicheri.mg bei Kondensatrücklieferung; Abnehmer-Teilanlagen, die durch entsprechende Vor-
8. Ermittlung des Gasverbrauchs_ durch Meßeinrichtun- richtungen voneinander und von der Abnehmer-Ge-

gen; samtanlage abgegrenzt sind) verpflichtet. Ihre Verpfiich-
9. Probemessung der Leistungsinanspruchnahme und tung untereinander bestimmt sich nach dem zur Be-

des Leistungsfaktors; nutzung der Abnehmeranlage berechtigenden Recht3-
10. Bestimmung des Verbrauchs an Wärmeenergie und verhältnis. 

Kondensat im Ausnahmefall. (2) Für den Betreiber einer Abnehmer-Gesamtanlage· 
(2) Der § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt auch für öffentliche Ener- gelten in bezug auf Anschluß- und Abnehmeranlagen 
gieversorgungsnetze. sowie auf die Umstellung des öffentlichen Versorgungs-
(3,) Der § 8 Abs. 5 Satz 4 ist nicht anzuwenden. . netzes die Rechtsvorschriften über die Lieferung von 
(4) Der Großabnehmer hat bei Umstellung des öffent- Energie an Abnehmer, die dem Geltungsbereich des 
liehen Versorgungsnetzes keinen Anspruch auf Ersatz Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 unterliegen. Bei 
. der notwendigenÄufwendungen gemäß § 11 Abs. 1 für Umstellung auf eine andere Gasart können andere Re
seine Transformatoren-, Umformer- und Regleranlagen. gelungen getroffen werden. 

§H §~ 
(1) Mit dem Großabnehmer kan·n die Toleranz der Sachen 
Spannur:ig bei Lieferung aus Versorgungsnetzen der · Elektro- und Wärmeenergie sind Sachen im Sinne des 
Nennspannung > 1 kV oder des Druckbereiches bei Zivilrechts. 
anderer als unmittelbarer Niederdruckversorgung ab
weichend von § 4 Abs. 2 bzw. Abs. 3 vereinbart werden. 
(2) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, von 
dem Großabnehmer Zwischenzahlungen zu fordern, die 
zeitlich wie folgt gestaffelt sind: 

Rechnungsbetrag für 
den Vorm01:1at 

.,".S 1000 M 
> 1000 1 500 M 
> 1 500 . . . 3 000 M 
> 3 000 . . . 20 000 M 
> 20 000 M 

Abstand von 
Zwischenzahlung im 

1 Monat 
15 Tagen 
10 Tagen· 

5 Tagen 
1 Arbeitstag 

Den Zwischenrechnungen sind die geschätzten anteili
gen Verbrauchsmengen des Zeitabschnitts zugrunde zu. 
legen. 

1 zur Zeit gut die Anordnung vom 18. November 1976 über_ die 
Lieferung von Elektroenergie, Gas _u!lld Wärmeenergie an die 
Wirtschaft_: ELW_ - (GB!. I Nr. 50 S. 555). 

§ 30 
Ubergabestelle für Gas 

Bis zur Neuerfassurig der technischen Anschlußbedin
gungen für Gasanlagen wird die Übergabeste-lle für Gas 
(Rechtsträger- bzw. Eigentumsgrenze zwischen An
schluß- und Abnehmeranlage) so bestimmt: 

1. bei Niederdruckversorgung die Hauptabsperreinrich
tung des Energieversorgungsbetriebes; 

2. bei Mittel- und Hochdrucl~versorgung der Ausgangs
fian~ch bzw. die Ausgangsschweißnaht des Eingangs
schiebers des Energieversorgungsbetriebes vor der 
Regleranlage. 

Der. Energiev~rsorgungsbetrieb kann davon abweichen
dere Forderungen stellen, wenn das durch die Beson
derheiten der Abnehmeranlage, die Eigenart seiner An
lagen oder sonst technisch oder yolkswirtschaftli~ be
gründet ist und nicht im Widerspruch zu staathchen 
Standards oder anderen Rechtsvorschriften steht. 
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§ 31 
Inkrafttreten 

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. 
(2) GleichzeiÜg tritt die Anordnung vom 31. Januar 1961 
über die Bedingungen für die Lieferung von Elektro
energie und Gas an Haushaltabnehmer und sonstige 
private Abnehmer (Gl;H. II Nr. 15 S. 69) außer Kraft. 
Berlin, den fa. November 1976 ' 

Der Minister für Kohle und Energie 
Siebold 

Anlage 1 

zu vorstehender Anordnung 
I. 

Normativer monatlicher Energieverbrauch 
bei unberechtigtem Energt.eibezug durch Bürger 

1. Elektroenergie 
Beleuchtung, Sommermonat 
Beleuchtung, .Wintermonat 
Rundfunkgerät 
Fernsehgerät 

- · Kühlschrank 
Tiefkühltruhe 
Waschmaschine, voll- oder 
halbautomatisch 
Waschmaschine, 
St~ndardausführung 

Elektroherd 

25kWh 
50kWh 
6kWh 

20\l:Wh 
3,0kiWh 
30kWh 

28kWh 

23kWh 
85kWh 

Heißwasse\bereiter, Durchlauferhitzer 
und Speicher bis 15 1 Volumen 2o kWh 
Heißwasserbereiter, Speicher 
über 15 1 Volumen 
Geschürspülmaschine 
sonstige Kleingeräte des Haus- . 
halts insgesamt 
Nachtspeicherofen, 
Heizperiodenmonat 

:2. Stadtgas / 
Herd oder Kocher 
Warmwasserbereiter, 
Durchlauferhitzer 
Gaseinzelhelzung, 
Heizperiodenmonat 

- Gasz~ntralheizung 

·3. Erdgas 

200 kiWh 
35kWh 

20kWh 

25 kiWh/m2 zu 
beheizende 
Wohngrund
fläche 

70 m~ 

7 rri3/m2 ;u 
beheizende 
Wohngrund
fläche 
10 m3/m1 zu 
beheizende 
Wohngrund
fläche 

Die für Stadtgas vorgesehenen Werte 
sind kalorisch umzurechnen. 

4. Wärmeenergie 
Raumheizung, 
Heizperiodenmonat 

:;;entrale Warmwasserbereitung 

II. 

35 Mcaljm2 zu 
beheizende 
Wohngrund
fläche 

260 Mcal 

Normativer monatlicher Energieverbrauch. 
bei unberechtigtem Energiebezug durch Abnehmer, 

clie nicht Bürger sind 

1. Elektroenergie 
15 kWh je kW Anschlußwert 

2. Stadtgas 
50 m:i je 1 000 kcal Anschlußwert 

3. Erdgas 
Der für Stadtgas vorgesehene Wert ist 
kalorisch umzurechnen. 

4. Wärmeenergie 
120 Mcal je 1 000 kcal Anschlußwert 

Anlage 2 
zu vorstehender Anordnung 

Berechnungsformeln 
Zu§ 16 Abs. 3: 
Formel 1: (Vorausbetrag für Großabnehmer) 

R (n-1; 
Bv =---

n 

Formel 2: (Vorausbetrag für sonstige Abnehmer) 
G (n-1) 

Bv = . ·--·-----·· 
11 

Leg„ende 
Bv = Vorausbetrag 
R == Rechnungsbetrag 
G = Grundpreisanteil 
n = Zeitraum in Monaten 

Nr. 7) Durchführungsbestimmung zum 
Denkmalpflegegesetz vom 24. 9. 1976 

Evarrgelisches Konsistorium 
H 11609 - 2/76 . 
Greifswald, den 30. 1. 1977 
Nachstehend geben wir die im Gesetziblatt der DDR 
1976 Teil I Nr. 41 Seiten 489 ff veröffentlichte „Durch
führungsbestimmung zum Denkmalpflegegesetz - vom 
24. Sept. 1976" zur Kenntnis. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Denk
malpflegegesetz vom 19. 6. 1975, abgedruckt im Amts
blatt der Ev. Landeskirche Greifswald vom 3,0. 9. 1975 
Nr. 9 $. 114 ff. 

Für das Konsistorium 
Krasemann 

Durchführungsbestimmung 
zum Denltmalpftegegesetz 
vom 24. September 1976 

Auf Grund des § 16 des Denkmalpflegegesetzes Vom 19. 
juni 1975 (GBl. I Nr. 26 S. 458) wird im Einverneh'men 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane 
folgend~s bestimmt: 

§ i 
(1) Das Institut für Den~malpflege der DDR (nachfol
gend Institut genannt) ist fÜr .die fachwissenschaftliche 
Anleitung in allen Fragen der Erfassung und der Klas
sifizierung, des Schutzes und der Pflege, der Nutzung 
unq der gesellschaftliche·n Erschließung der Denkmaie 
verantwortlich. Es hat den örtlichen Räten Gutachten 
und Stellungnahmen zu vorgesehenen denkmalpflege
rischen Maßnahmen anzufertigen. 
(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Instituts 
gegenüber dem jeweiligen Rat des Bezirfes oder Krei
ses ist der regional zuständige Chefkonservator des In
stituts verantwortlich. 

§ 2 
Die fachwissenschaftliche Anleitung des Instituts be
zieht sich auf bauliche, gärtnerische und städtebauliche 
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Maßnahmen an Denkmalen bzw. in Denkmalschutzge
bieten eirischlleßgich des Wirkungsbereiches des Umge
bungsschutzes. Sie schließt insbesondere ein: 

Instandhaltungs- und lnstahd~etzungsmaßnahmen, 
wie Putz, Anstrich, Fenster~ und Dacherneuerungen, 
Untersuchungen, Freilegungen, Grabungen· an oder 
in Denkmalen, · 
Konservierungsmaßnahmen einschließlich konstruk
tiver Sicherungen, 
Restaurierungsmaßnahmen zur Ergänzung des Be
standes und· zur Wiederherstellung der Wirkung, 
Veränderung der Grundrisse, der Ausstattung und 
der Beschilderung von Baudenkmalen. · 

§ 3 
(1) Die Räte der Kreise stützen sich bei der Erfassung 
der Denk~ale auf vorliegende Erfassungsmaterialien, 
aUf die Ergebnisse der regionalen Bestandsforschung 
des Instituts, auf die Meldungen der Rechtsträger, Ei
gentümer oder Verfügungsberechtigten sowie auf die 
Vorschläge von staatlichen Organisationen und Bürgern. 
(2) Die nach Abs. 1 erfaßten Objekte unterliegen bis zur 
Entscheidung über die Erkolärung zum Denkmal dem 
im Gesetz vorgesehenen Schutz. 

§ 4 
Die Denkmalerklärung wird dein Rechtsträger, Eigen
tümer oder Verfügungsberechtigten in Form einer Ur
kunde übergeben. 

n 
(1) Di~ Räte der Kreise berufen zu ihrer· Unterstützung 
nach Abstimmung mit den Räten der Bezirke. und dem 
Institut ehrenamtliche „Bea1.1ftr1,1gte für Denkmalspfle
ge". Aufgaben und Verantwortung der Beauftragten 
für Denkmalpflege regelt der Minister für Kultur. 
(2) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Beauftragten für 
Denkmalpflege ist eine gesellschaftliche Tä.tigkeit im 
Sinne des § 1 der Verordnung vom U. April 1973 über 
die Erweiterung des Vers!Cherungs'schutzes bei Unfällen 
in Ausübung gesellschaftlicher, kultureller oder sport
licher Tätigkeiten (GB!. I Nr. 22 S. 199). Für den Ver
sicherungsschutz gilt weiterhin § 6 der Anordnung vom 
18. :November 1969 über die Bedingungen für die Pflicht~ 
vetsicherung der staatlichen Orgine und staatlichen 
Einrichti..mgen bei der Staatlichen Versicherung der 
Deutschen Demokratischen Republik (GB!. II Nr. 101 s. 
68:Z). 

C. Personalnachrichten 
Ordiniert 

(Fortsetzung in ABI. 2/77) 

wurde am 2. Januar 1977 In der· Kirche zu Katzow 
durch Bischof Gienke der Kandidat 

Nobert Rauer - Katzow, Kirchtinkreis Wolgast. 

Berufen: , _ 
Pfarrer Rudolf Otto au:s Prenzlau als Pfarrer der Pfarr
stelle Pasewalk I, Kirchenkreis Pasewalk, und als Su
perintendent des Kirchenkreises Pasewalk zum 1. Sep
tember 1976, eingefUhrt.am 16. Januar 1977. 

Pfarrer H:elmut R.itter, mit Wirkung vom 1. Dezember 
1976 fn die Pfarrstelle Zinowitz, Kirchenkreis Usedom, 
eingeführt am 16. 1. 1977. 

Ausgeschieden: 
·Bauingenieur Reinhard Ho w e, tätig in der Bauabtei
lung des Evangelischen Konsistoriums Greifswald, auf 
eigenen Wunsch zum '31. Dezember 1976. 

D. Freie .Stellen 
Die Pfarrstelle Anklam ·n (Kreuzkirche), Kirchenkreis 
Anklam, i~t wiederzubesetzen. Pfarrwohnung (3 % 
Wohnräume und Amtszimmer) mit Zentralheizung und 
Hausgarten und Nebengelaß ist vorhanden'. Anklam ist 
D-Zug Station unq hat außerdem Autobusverbindungen 
nach vielen Richtungen. Erweiterte Oberschule ist am 
Ort. ,Bewerbungen ·sind an den Gemeindekirchenrat In 
Anklam über das Evangelische Konsistorium in 22 
Greifswa1d, .Bahnhofstraße 35/36, zu richte~. 
Die Pfarrstelle B 1 es e w.i t z, Kirchenkreis Anklam, 
wird im Mai d. Js. frei und ist dann sofort ·wiederzube
setzen. 3 Predigtstätten. Günstige verkehrstechn'ische 

·Lage. Geräumiges Pfarrhaus mit großem Garten und. 
Garage stehen qem Pfarrer zur Verfügung. Oberschule 
in Butzow (3 km entfernt), EOS in Anklam (6 km ent
fernt), durch tägliches Fahren erreichbar. Bewerbungen 
sind an den Geinelndekilrchenrat In Blesewitz Uber das 
Evangelische Konsistorium in 22 Greifswald, Bahnhof
straße. 35/36, zu richten. 
Die Pfarrstelle Ducherow, Kirchenkreis Anklam, ist frei 
und sofort wlederzubeset.zen. 4 Predigtstätten (3-6 km -
entfernt). Ducherow liegt ari der Eisenbahnstrecke 
Stralsund-Berlin und hat gute Busverbindungen nach 
Anklam, Ueckermünde und Pasewalk. Geräumige Pfarr
wohnung in gutem baulichen Zustand mit Hausgarten 
und· großer Garage vorhanden. Oberschule am . Ort, 
EOS in Anklam (durch tägliches Fahren zu erreichen), 
Bewerbungen sind zu richten an das Evangelische Kon
sistorium .in 22 Greifswald, Bahnhofstr. 35/36 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst· 

Herausgegeben von der Kirchenleitung der Evangellschen _Landeskirche Greifswald 
Chefredakteur:. oberkonsistorialrat 1. R. Walter Kusch, Greifswald, K!!the-Kollwitz-straße l a 
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